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Die Prüfungsergebnisse auf einen Blick 

Verwaltungsdigitalisierung nicht ausreichend 
gesteuert 
Bund und Länder konnten bis Ende 2022 nur 19 % ihrer digitalisierbaren Verwaltungsleis-
tungen online anbieten. Das BMI sollte schneller die Voraussetzungen dafür schaffen, die 
öffentliche Verwaltung zu digitalisieren. Zentrale IT-Lösungen müssen bereitgestellt und 
föderale Digital- und IT-Strategien entwickelt werden.  

Worum geht es? 

Nach dem Onlinezugangsgesetz hätten Bund und Länder ihre Verwaltungsleistungen bis 
Ende 2022 auch online anbieten müssen. Dafür stellte der Bund 3,5 Mrd. Euro bereit. Zum 
Stichtag waren jedoch nur 19 % der digitalisierbaren Leistungen online verfügbar. Ein Grund 
hierfür ist, dass fachliche Vorgaben und technische Voraussetzungen zu spät vorlagen. Das 
hätte das BMI als Koordinator der Verwaltungsdigitalisierung sicherstellen müssen. Zudem 
hätte es zentrale IT-Lösungen, die die Behörden für die Digitalisierung benötigen, rechtzeitig 
bereitstellen müssen.  

Was ist zu tun? 

Das BMI sollte besser koordinieren. Es muss darauf hinwirken, dass die fachlichen und tech-
nischen Voraussetzungen rechtzeitig vorliegen. Gemeinsam mit den Ressorts hat es zentrale 
IT-Lösungen bereitzustellen, damit es nicht zu weiteren Verzögerungen und Parallelentwick-
lungen kommt. Der Bund sollte zudem auf eine föderale Digital- und IT-Strategie hinwirken, 
die den Rahmen für eine erfolgreiche Transformation der öffentlichen Verwaltung bildet.  

Was ist das Ziel? 
Steuergelder werden gezielt eingesetzt, um die digitale Verwaltungsmodernisierung voran-
zubringen. Die Verwaltungen von Bund und Ländern können auf zentrale IT-Lösungen und 
eine gemeinsame Strategie zugreifen, um Leistungen zügig, wirtschaftlich und sicher zu digi-
talisieren. Die Bürgerinnen und Bürger können online mit den Verwaltungen kommunizie-
ren. 
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0 Zusammenfassung 
0.1 Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 

(Onlinezugangsgesetz OZG) wären Bund und Länder verpflichtet gewesen, ihre Ver-
waltungsleistungen bis Ende 2022 auch online anzubieten. Das Bundesministerium 
des Innern und für Heimat (BMI) sollte die Umsetzung des OZG steuern und koordi-
nieren. Dazu richtete es zwei Programme ein: Das Digitalisierungsprogramm Bund für 
die Verwaltungsleistungen des Bundes und das Digitalisierungsprogramm Föderal für 
die Verwaltungsleistungen, die Bund und Länder gemeinsam erbringen. Der Bund 
stellte insgesamt 3,5 Mrd. Euro für die OZG-Umsetzung zur Verfügung, von denen 
Bund und Länder bis Ende 2022 etwa die Hälfte verausgabten. (Tz. 1) 

0.2 Bund und Länder haben das Ziel, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 online 
verfügbar zu machen, deutlich verfehlt. Bislang sind erst 19 % der digitalisierbaren 
Verwaltungsleistungen online verfügbar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Bund und 
Länder eine Verwaltungsleistung schon dann als online verfügbar werteten, wenn 
diese in einer Kommune online verfügbar war. Tatsächlich haben Bund und Länder im 
Digitalisierungsprogramm Föderal nur drei der 35 hoch priorisierten OZG-Leistungen 
deutschlandweit online verfügbar gemacht. (Tz. 2) 

0.3 Das BMI stellte nicht sicher, dass die Voraussetzungen für die Umsetzung des OZG 
rechtzeitig geschaffen wurden. Es benötigte fast die Hälfte der im OZG vorgegebenen 
Umsetzungsfrist, um zu klären, welche Verwaltungsleistungen in welchem Umfang 
und in welcher Reihenfolge zu digitalisieren waren. Eine erfolgreiche Digitalisierung 
innerhalb der ohnehin schon knappen Frist bis Ende des Jahres 2022 war dadurch un-
realistisch. Um weitere Verzögerungen zu verhindern, hat das BMI eine Planung vor-
zulegen, wie es die Umsetzung des OZG künftig übergreifend steuern und koordinie-
ren wird.  

Das BMI hat darauf hingewiesen, dass die Planungen im Digitalisierungsprogramm 
Bund bereits aktualisiert worden seien. Im Digitalisierungsprogramm Föderal werde 
dies aktuell erarbeitet. Zudem hat es betont, dass die Länder und die anderen Bun-
desressorts mitverantwortlich dafür seien, die Voraussetzungen für die Umsetzung 
des OZG zu schaffen.  

Dem Bundesrechnungshof ist bewusst, dass das BMI nicht allein sämtliche organisa-
torischen und fachlichen Grundlagen schaffen konnte. Gerade weil das OZG arbeits-
teilig umgesetzt wird, wären jedoch frühzeitig einheitliche Vorgaben erforderlich ge-
wesen. So hätte das BMI in seiner Rolle als Koordinator z. B. darauf hinwirken 
müssen, dass frühzeitig festgelegt wird, wie der Digitalisierungsgrad von Verwal-
tungsleitungen zu messen ist (Reifegradmodell). Zum Start der Umsetzungsprojekte 
war damit unklar, wie Verwaltungsleistungen digitalisiert werden müssen. Der Bun-
desrechnungshof hält an seiner Empfehlung fest, dass das BMI für die weitere Umset-
zung des OZG nunmehr unverzüglich eine zeitlich und inhaltlich realistische Planung 
erstellen sollte. (Tz. 3.1) 
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0.4 Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen den 
Bürgerinnen und Bürgern über Portale anzubieten. Diese sollten zu einem Portalver-
bund zusammengeschlossen werden. Das BMI stellte sein Bundesportal erst Mitte 
2020 zur Verfügung. Die Bundesbehörden hatten in der Folge wenig Zeit, ihre Verwal-
tungsleistungen fristgerecht darin zu digitalisieren und online zu stellen. Die Sicher-
heitsverordnung für den Portalverbund erließ das BMI erst im Januar 2022. Dadurch 
wussten die Beteiligten nicht verbindlich, was zu tun war, um die IT-Sicherheit des 
Portalverbundes zu gewährleisten. Das BMI hat die technischen Lösungen und Rege-
lungen für die Umsetzung des OZG künftig rechtzeitig bereitzustellen.  

Das BMI hat die Auffassung vertreten, das Bundesportal sei weitestgehend fristge-
recht umgesetzt worden. Zudem habe es alle Kernanforderungen für die Digitalisie-
rung von Verwaltungsleistungen im Digitalisierungsprogramm Bund kommuniziert. 
Derzeit arbeite es daran, das Bundesportal OZG-konform auszubauen. Zur verspätet 
bereitgestellten Sicherheitsverordnung für den Portalverbund hat das BMI nicht Stel-
lung genommen. 

Die Einschätzung, das im Januar 2017 beschlossene Bundesportal sei fristgerecht um-
gesetzt worden, ist nicht nachvollziehbar. Erst Mitte 2020 stand die erste Ausbau-
stufe bereit, also dreieinhalb Jahre nach dem Beschluss, ein Portal einzurichten. Da-
mit konnten Bundesbehörden erst zweieinhalb Jahre vor Ende der OZG-Frist damit 
beginnen, ihre Verwaltungsleistungen im Bundesportal zu digitalisieren. Der Bundes-
rechnungshof hält an seiner Empfehlung fest, dass das BMI sicherstellen muss, dass 
die technischen Lösungen und Regelungen für die Umsetzung des OZG künftig früh-
zeitig bereitstehen. (Tz. 3.2)  

0.5 Seit dem Jahr 2015 will die Bundesregierung IT-Lösungen konsolidieren und damit die 
Komplexität der IT-Landschaft des Bundes reduzieren. Das BMI steuert das Pro-
gramm, das diese zentralen IT-Lösungen bereitstellt (Dienstekonsolidierung). Ihm ge-
lang es jedoch weder, vorhandene IT-Lösungen fristgerecht für die OZG-Umsetzung 
zu ertüchtigen, noch neue IT-Lösungen dafür zu entwickeln. In der Folge entwickelten 
Bundesbehörden für gleiche Funktionen (z. B. Verwaltung von Online-Formularen) 
teilweise eigene IT-Lösungen. Dieser „Wildwuchs“ in der IT-Landschaft des Bundes 
muss nachträglich wieder konsolidiert werden. Das BMI sollte deshalb künftig zent-
rale IT-Lösungen für die Umsetzung des OZG zeitgerecht bereitstellen, um weiteren 
Doppel- und Mehrfachentwicklungen entgegenzuwirken.  

Das BMI hat darauf hingewiesen, dass es mit der sogenannten Fertigungsstraße, die 
die Bundesbehörden bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungsleistungen unterstützt, 
zentrale IT-Lösungen mit Konsolidierungswirkung bereitgestellt habe. So sei die IT-
Lösung für das Formularmanagement inzwischen in die Strategie der Dienstekonsoli-
dierung aufgenommen und nun architekturkonform. 

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass einzelne zentrale IT-Lösungen u. a. in der 
Fertigungsstraße eingesetzt werden. Allerdings digitalisieren die Bundesbehörden die 
meisten ihrer Verwaltungsleistungen außerhalb der Fertigungsstraße. Dafür 



 

8 

benötigen sie zentrale IT-Lösungen des Bundes, z. B. für die elektronische Kommuni-
kation mit Bürgerinnen und Bürgern. Der Bundesrechnungshof hält daher an seiner 
Auffassung fest, dass das BMI zentrale IT-Lösungen für die Umsetzung des OZG künf-
tig zeitgerecht bereitstellen muss. (Tz. 4.1) 

0.6 Im Digitalisierungsprogramm Föderal sahen Bund und Länder in der Wiederverwen-
dung zentraler IT-Lösungen den Vorteil, unterschiedliche Lösungen mit denselben 
Funktionen zu vermeiden. Sie entwickelten jedoch zunächst vor allem IT-Lösungen, 
die ihre verschiedenen IT-Landschaften miteinander verknüpften, aber keine Wieder-
verwendungspotenziale aufwiesen. Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, dass 
das BMI die Bundesmittel bei der föderalen OZG-Umsetzung einsetzt, um die Bereit-
stellung zentraler IT-Lösungen mit einem hohen Wiederverwendungspotenzial voran-
zubringen.  
 
Das BMI hat zugesagt, die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes umzusetzen 
und seine Aktivitäten künftig auf höchstmögliche Wiederverwendungspotenziale zu 
fokussieren. (Tz. 4.2) 

0.7 Der IT-Planungsrat beauftragte im Juni 2020 die Föderale IT-Kooperation (FITKO), 
eine Projektplanung für eine föderale Digital- und IT-Strategie zu erarbeiten. Als die 
Planung vorlag, setzte sich das BMI im Oktober 2021 mit Hinweis auf fehlende Perso-
nalressourcen dafür ein, das Projekt zu verschieben. Eine föderale Digital- und IT-
Strategie liegt bislang nicht vor. Damit bleibt offen, wie Bund und Länder künftig ebe-
nen- und länderübergreifend zusammenwirken wollen, um die digitale Transforma-
tion der öffentlichen Verwaltung wirtschaftlich und sicher zu bewältigen. Der Bundes-
rechnungshof hat dem BMI empfohlen, darauf hinzuwirken, dass das gestoppte 
Projekt umgehend wieder aufgenommen wird.  
 
Das BMI hat auf die Zuständigkeit des IT-Planungsrates für eine föderale IT- und Digi-
talstrategie hingewiesen und die Komplexität des angestoßenen Digitalisierungspro-
zesses betont. Es habe dabei auf zahlreiche gemeinsame Aktivitäten von Bund und 
Ländern hingewirkt. Ein eigenes Versäumnis in diesem Zusammenhang weist es von 
sich. 
 
Der Bundesrechnungshof erkennt die umfangreichen Aktivitäten des BMI im Digitali-
sierungsprogramm Föderal an. Zu seiner Kritik, es habe darauf hingewirkt, den Pro-
zess zur Erstellung einer föderalen Digital- und IT-Strategie zu verschieben, hat es je-
doch nicht Stellung genommen. Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin für erfor-
derlich, dass sich das BMI für eine Wiederaufnahme dieses Prozesses einsetzt. (Tz. 5) 

 



 

9 

1 Einleitung 
Im August 2017 trat das OZG in Kraft.1 Bund und Länder wären danach verpflichtet gewesen, 

• bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch online über Verwaltungsportale anzubie-
ten,2 

• ihre Portale, über die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Verwaltungsleistun-
gen in Anspruch nehmen können, zu einem Portalverbund zu verknüpfen,3 

• im Portalverbund Nutzerkonten bereitzustellen, über die sich Nutzerinnen und Nutzer 
einheitlich identifizieren können.4 

Im Januar 2023 legte das BMI den Entwurf für ein OZG-Änderungsgesetz vor. Dieser sieht 
keine Umsetzungsfrist mehr vor. 

In Deutschland bieten alle Verwaltungsebenen (Bund, Länder, Kommunen) Verwaltungsleis-
tungen an. Dabei können Rechtsetzung und Vollzug auf unterschiedlichen Verwaltungsebe-
nen liegen. Jeder Verwaltungsleistung ist daher ein Typ zugeordnet, der die Zuständigkeiten 
in Bezug auf die Verwaltungsebenen beschreibt (Tabelle 1).  

Tabelle 1  

Typen der Verwaltungsleistungen 

Quelle: BMI. 

 

 
1  Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 

14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2250). 

2  § 1 Absatz 1 OZG. 
3  § 1 Absatz 2 OZG. 
4  § 3 Absatz 2 Satz 1 OZG. 
5 Den Ländern steht nach Artikel 72 Absatz 3 Grundgesetz ein sog. Abweichungsrecht zu. Sie können in be-

stimmten Fällen vom Bundesrecht abweichen und eigene Regelungen treffen, z. B. beim Umweltrecht, der 
Grundsteuer, bei der Hochschulzulassung und dem Hochschulabschluss.  

Leistungstyp Regelungskompetenz Vollzugskompetenz 

Typ 1 Bund Bund 

Typ 2 Bund Länder oder Kommunen 

Typ 3 Bund (Abweichungsrecht5) Länder oder Kommunen 

Typ 4 Länder Länder oder Kommunen 

Typ 5 Kommunen Kommunen 
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1.1 Digitalisierungsprogramme 

Das BMI hat die Aufgabe, die Umsetzung des OZG zu steuern und zu koordinieren.6 Dazu 
richtete es zwei Programme ein: 

• Im Digitalisierungsprogramm Bund steuert und koordiniert das BMI ressortübergreifend 
die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen des Bundes (Typ 1). Die Bundesministerien 
setzen diese in ihren Geschäftsbereichen um. 

• Im Digitalisierungsprogramm Föderal steuert und koordiniert das BMI gemeinsam mit 
der FITKO7 überwiegend8 die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen der Typen 2 und 
3. Bund und Länder haben die Verwaltungsleistungen hier in 14 Themenfelder (z. B. The-
menfeld „Familie und Kind“) gegliedert, für die jeweils ein Bundesministerium und ein 
Land federführend zuständig sind. 

Bund und Länder gehen davon aus, dass nicht alle Verwaltungsleistungen digitalisierbar sind. 
Sie unterscheiden dabei zwischen faktischen9, rechtlichen10 und wirtschaftlichen11 Unmög-
lichkeiten.12 

Im Juni 2018 beschlossen Bund und Länder, über 6 000 Verwaltungsleistungen thematisch in 
575 OZG-Leistungsbündeln (sog. OZG-Leistungen) zusammenzufassen. Im Digitalisierungs-
programm Bund werden 115 dieser OZG-Leistungen digitalisiert, im Digitalisierungspro-
gramm Föderal 460. Das Beispiel 1 verdeutlicht, wie Verwaltungsleistungen zu OZG-Leistun-
gen gebündelt sind. 
  

 
6  BMI, Konzept „OZG-Umsetzungskonzept: Digitalisierung als Chance zur Politikgestaltung - Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetztes“, Beschluss der Bundesregierung in der Kabinettsitzung vom 16. November 2018. 
(Link)  

7  Die FITKO ist eine Anstalt Öffentlichen Rechts (AöR) mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie wurde im Januar 2020 
gegründet. Träger sind der Bund und alle Länder.   

8  Tatsächlich umfasst das Digitalisierungsprogramm Föderal auch Verwaltungsleistungen der Leistungstypen 
4 und 5 sowie Mischleistungstypen. Siehe BMI, Digitalisierungsleitfaden Föderal. (Link) 

9  Die Verwaltungsleistung kann faktisch nicht digitalisiert werden (z. B. Durchführung einer Impfung).  
10  Die Verwaltungsleistung soll aufgrund besonderer Sicherheitsanforderungen oder rechtlicher Vorgaben 

nicht digitalisiert werden.  
11   Die Verwaltungsleistung tritt nur in sehr geringen Fallzahlen auf, fällt zukünftig weg oder Kosten und Nut-

zen einer Digitalisierung würden in einem groben Missverhältnis stehen.   
12  BMI, Arbeitshilfe „Hinweise zur OZG-Auslegung - Leistungsbegriff“ des OZG-Leitfaden Föderal. (Link)  
 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/moderne-verwaltung/ozg-umsetzungskonzept.pdf;jsessionid=EAACD91B5F866E87CE2426D2D4026CD0.1_cid322?__blob=publicationFile&v=4
https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/Arbeitshilfen?preview=/11501833/12585108/OZG_Programmmanagement-Phase%202_v3.0.pdf
https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/Arbeitshilfen?preview=%2F12583387%2F49317351%2FAM_Hinweise_zur_OZG-Auslegung_1.0_PDF_20200131.pdf
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Beispiel 1 

OZG-Leistung „Zulassung für reglementierte Berufe“  

Die OZG-Leistung „Zulassung für reglementierte Berufe“ bündelt 149 Verwaltungsleistungen 
wie 

• Verwaltungsleistungen, in denen Fachärzte unterschiedlicher Fachrichtungen Anträge 
auf Anerkennung ihrer fachlichen Qualifikation stellen können, 

• Verwaltungsleistungen, in denen verschiedene Berufsgruppen ihre Approbation be-
antragen können, 

• Verwaltungsleistungen, in denen verschiedene Berufsgruppen die Erlaubnis zum Füh-
ren einer Berufsbezeichnung beantragen können, 

• Verwaltungsleistungen, in denen verschiedene Berufsgruppen Anträge auf Zulassung 
zu Prüfungen (wie „Zahnärztliche Prüfung“ oder „Prüfung zum Patentanwalt“ etc.) 
stellen können oder 

• die Verwaltungsleistung „Prüfungen von Gefahrengutfahrern - Anmeldung“. 

 

1.2 Reifegradmodell 

Das OZG legt nicht im Detail fest, wie Verwaltungsleistungen online anzubieten sind. Bund 
und Länder nutzen daher Reifegradmodelle, mit denen sie bewerten, ob und wie weit Ver-
waltungsleistungen online verfügbar sind. Die Digitalisierungsprogramme Bund und Föderal 
arbeiten mit dem in Abbildung 1 dargestellten Modell. Dieses umfasst fünf Reifegrade mit 
den Stufen 0 bis 4. Mit Erreichen des Reifegrades 3 gilt eine Verwaltungsleistung als OZG-
konform umgesetzt. Dies ist der Fall, sobald Nutzerinnen und Nutzer eine Verwaltungsleis-
tung vollständig digital abwickeln können. Dazu müssen sie  

• den Antrag online ausfüllen, 
• diesen digital übermitteln, 
• digital bezahlen, 
• online mit der sachbearbeitenden Stelle kommunizieren, 
• einen digitalen Bescheid erhalten und 
• diesem online widersprechen können. 
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Abbildung 1 

Erst ab Stufe 3 sind Verwaltungsleistungen OZG-konform 
Die OZG-Konformität von Verwaltungsleistungen richtet sich nach dem Reifegradmodell. 

 

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: BMI.13 

1.3 Haushaltsmittel 

Ursprünglich plante der Bund, in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt 500 Mio. Euro für die 
Umsetzung des OZG auszugeben. Um die Digitalisierung zu beschleunigen, stellte er mit dem 
„Corona-Konjunkturpaket“14 für die Jahre 2020 bis 2022 weitere 3 Mrd. Euro zusätzlich be-
reit. Diese verteilten sich wie folgt: 

• 1,5 Mrd. für das Digitalisierungsprogramm Föderal, 
• 0,6 Mrd. für das Digitalisierungsprogramm Bund und 
• 0,9 Mrd. für die Entwicklung digitaler Infrastrukturen (für Bund, Länder und Kommunen). 

Diese Mittel schöpften Bund und Länder in den vergangenen Jahren nur zur Hälfte aus (siehe 
Abbildung 2). 
  

 
13  BMI, Digitalisierungsleitfaden, Kapitel 2.2. (Link)  
14  Konjunkturpaket „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“. Beschluss des 

Bundeskabinetts vom 12. Juni 2020, Verabschiedung von Bundestag und Bundesrat vom 29. Juni 2020. 
(Link) 

https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/2.2+Digitale+Services+im+Sinne+des+OZG
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-corona-folgen-bekaempfen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Abbildung 2 

Bund und Länder schöpften die Mittel für die OZG-Umsetzung 
nur zur Hälfte aus 
Der Bund stellte in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt 4,1 Mrd. Euro für die Digitalisierung 
der Verwaltungen in Bund und Ländern bereit.15 Davon waren 3,5 Mrd. Euro für die Umset-
zung des OZG vorgesehen. Rund 52 % der OZG-Mittel blieben ungenutzt. 

 
Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Soll und Ist-Werte 2018 bis 2021: Bundeshaushaltspläne 2018 bis 2022. 
Ist-Wert 2022: HKR-Daten, Stand 31. Dezember 2022. 

2 Geringe Fortschritte bei der 
Verwaltungsdigitalisierung 

2.1 Digitalisierungsziele deutlich verfehlt 

Bund, Länder und Kommunen erfassen ihre Fortschritte bei der Umsetzung des OZG in dem 
sogenannten OZG-Umsetzungskatalog. Dieser umfasste im Dezember 2022 insgesamt 6 852 
Verwaltungsleistungen16. 659 dieser Verwaltungsleistungen (10 %) stuften Bund und Länder 

 
15  Kapitel 0602, Titelgruppe 03, Titel 532 38 „Verwaltungsdigitalisierung“. (Link) 
16  Stand 16. Dezember 2022. (Link)  

47,8 92,8

423,7

1 506,4

2 041,5

3,2 59,7
128,5

521,5

969,8 
Mio. Euro

2018 2019 2020 2021 2022

Soll Ist

https://www.bundeshaushalt.de/
https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/docs?t=Dokumente&nav=RegKO_RO&tb=docs
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als nicht digitalisierbar ein.17 Die übrigen 6 193 Verwaltungsleistungen wiesen folgende Rei-
fegrade auf18: 
 
• Eine Verwaltungsleistung den Reifegrad 4,  
• 336 Verwaltungsleistungen (5 %) den Reifegrad 3 (OZG-konform, siehe Abbildung 1),  
• 859 Verwaltungsleistungen (14 %) den Reifegrad 2,  
• 4 997 Verwaltungsleistungen (81 %) sind nicht online verfügbar (Reifegrad 0 oder 1 oder 

kein Reifegrad vermerkt)19. 

Dabei werteten Bund und Länder die gesamte Verwaltungsleistung als online verfügbar, so-
bald sie in einer Kommune online verfügbar ist. Der Reifegrad einer Verwaltungsleistung 
stellt also lediglich den höchsten Reifegrad in einer Kommune dar. Er gibt nicht wieder, wie 
viele Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland tatsächlich online Zugang zu dieser Verwal-
tungsleistung haben.  

Beispiel 2 

Die OZG-Leistung „Fischerei“ bündelt 33 Verwaltungsleistungen, darunter auch die Verwal-
tungsleistung „Urlaubsfischereischein (inklusive Verlängerung) Genehmigung“20. Bund und 
Länder ordnen dieser Leistung den Reifegrad 3 zu. Sie kann aktuell nur in Schleswig-Holstein 
und in der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen beantragt werden.21 In anderen Ländern 
oder Kommunen ist sie nicht online verfügbar.22 

Zum Ende der OZG-Umsetzungsfrist waren im Digitalisierungsprogramm Föderal 83 % der 
digitalisierbaren Verwaltungsleistungen noch nicht online verfügbar, im Digitalisierungspro-
gramm Bund lag dieser Anteil bei 73 % (siehe Abbildung 3). 
  

 
17  Bundesministerium des Innern und für Heimat, OZG-Umsetzungskatalog, Stand 16. Dezember 2022, OZG-

Informationsplattform. (Link) 
18  Ebenda. 
19  Dazu zählen nicht die Verwaltungsleistungen, die Bund und Länder als nicht digitalisierbar eingestuft haben.  
20  Verwaltungsleistung Kennung 99042018006000. 
21  Recherche über das Bundesportal. (Link)    
22  Bundesministerium des Innern und für Heimat, OZG-Umsetzungskatalog, Stand 16. Dezember 2022, OZG-

Informationsplattform. (Link) 

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/docs?t=Dokumente&nav=RegKO_RO&tb=docs
https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/DE/suche?query=urlaubsfischereischein
https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/docs?t=Dokumente&nav=RegKO_RO&tb=docs
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Abbildung 3 

Nur ein Bruchteil der digitalisierbaren Verwaltungsleistungen 
waren bis Ende 2022 OZG-konform digitalisiert 
Der Bund stellte 10 % seiner digitalisierbaren Verwaltungsleistungen OZG-konform zur Ver-
fügung, Länder und Kommunen nur 4 %. 

 

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: BMI.23   

Im Digitalisierungsprogramm Bund sind circa 10 % der 1 871 digitalisierbaren Verwaltungs-
leistungen24 im Reifegrad 3 und 17 % im Reifegrad 2 verfügbar. Circa 21 % seiner Verwal-
tungsleistungen stufte der Bund als nicht digitalisierbar ein.25  

Im Digitalisierungsprogramm Föderal erreichten circa 4 % der digitalisierbaren 4 321 Ver-
waltungsleistungen26 in mindestens einem Land oder einer Kommune den Reifegrad 3 und 
13 % den Reifegrad 2. Circa 4 % der Verwaltungsleistungen stuften Bund und Länder als 
nicht digitalisierbar ein.27  

 
23  Bundesministerium des Innern und für Heimat, OZG-Umsetzungskatalog, Stand 16. Dezember 2022, OZG-

Informationsplattform. (Link)  
24  Ebenda. 
25  Ebenda. 
26  Ebenda. 
27  Ebenda. 
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2.2 OZG-Booster weitgehend wirkungslos 

Im Mai 2022 beschloss der IT-Planungsrat28, 35 OZG-Leistungen im Digitalisierungspro-
gramm Föderal priorisiert umzusetzen (OZG-Booster).29 Mindestens eine der darin gebün-
delten Verwaltungsleistungen wollten Bund und Länder bis Ende 2022 deutschlandweit aus-
rollen, d. h. in allen Ländern und dort in allen Kommunen online verfügbar machen. 
Abbildung 4 stellt den Stand der Verfügbarkeit der Booster-OZG-Leistungen dar.  

Abbildung 4 

Nur drei Booster-OZG-Leistungen30 deutschlandweit online 
verfügbar  
Zwei Monate vor Ende der OZG-Umsetzungsfrist waren nur drei von 35 OZG-Leistungen, die 
Bund und Länder hochpriorisiert umsetzen wollten, deutschlandweit online verfügbar.  

 

 
Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: BMI.    

 
28  Der IT-Planungsrat koordiniert die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in Fragen der IT und steu-

ert Vorhaben zu Fragen des informations- und kommunikationstechnisch unterstützten Regierens und Ver-
waltens (E-Government). Siehe: § 1 Absatz 1 Satz 1 des IT-Staatsvertrags (Vertrag über die Errichtung des IT-
PLR und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Ver-
waltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Grundgesetz). (Link)   

29  Beschluss 2022/20 des IT-Planungsrates vom 2. Mai 2022. (Link)  
30  Es handelt sich um folgende OZG-Leistungen: BAföG, Überbrückungshilfe, Online-Anzeige.  

32

3

35
Booster-OZG
Leistungen

Deutschlandweit online verfügbar 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/it-digitalpolitik/it-planungsrat-staatsvertrag.html
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2022-20


 

17 

2.3 BMI beschönigt den Fortschritt 

Der Bundesrechnungshof prüft begleitend seit dem Jahr 2018 die OZG-Umsetzung. Dabei 
stellte er u. a. fest, dass das BMI den Erfolg der OZG-Umsetzung in seinem öffentlichen Dash-
board31 beschönigte.  

Das BMI stellte den Fortschritt gegenüber der Öffentlichkeit mit folgenden Unschärfen dar: 

• Es bezeichnete auch solche OZG-Leistungen als „online verfügbar“, die erst den Reifegrad 
2 erreicht hatten. OZG-konform umgesetzt sind Verwaltungsleistungen ab Reifegrad 3 
(siehe Abbildung 1). 

• Es leitete den Reifegrad einer OZG-Leistung von der darin gebündelten Verwaltungsleis-
tung ab, die den höchsten Reifegrad aufwies. Dies galt selbst dann, wenn alle anderen da-
rin gebündelten Verwaltungsleistungen einen geringeren Reifegrad aufwiesen oder wenn 
deren Reifegrad noch nicht bewertet war (siehe Beispiel 1). Im Digitalisierungsprogramm 
Föderal galt eine OZG-Leistung bereits als „online verfügbar“, wenn eine einzelne Verwal-
tungsleistung aus dem Leistungsbündel in nur einer Kommune den Reifegrad 2 erreicht 
hatte (siehe Beispiel 2). 

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
(Rechnungsprüfungsausschuss)  forderte das BMI wiederholt auf, die Fortschritte bei der 
OZG-Umsetzung gegenüber der Öffentlichkeit realistischer darzustellen.32  

Die Darstellung des BMI zum OZG-Fortschritt weicht weiterhin stark von dem tatsächlichen 
Umsetzungsstand ab. So wies das OZG-Dashboard im November 2022 insgesamt 88 % aller 
OZG-Leistungen des Bundes als „online verfügbar“ (Reifegrad 2) aus. Das BMI stellte dort 
nicht dar, dass tatsächlich nur 10 % der in diesen OZG-Leistungen gebündelten Verwaltungs-
leistungen den Reifegrad 3 und 17 % den Reifegrad 2 erreicht hatten.  

 
31  Dashboard OZG-Umsetzung. (Link) 
32  Rechnungsprüfungsausschuss, 20. Wahlperiode, 7. Sitzung, Protokoll-Nr. 20/7. (Link) 

https://dashboard.ozg-umsetzung.de/
https://dserver.bundestag.de/btp/20/20007.pdf
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3 Voraussetzungen für die 
Verwaltungsdigitalisierung zu spät geschaffen 

3.1 Organisatorische und fachliche Voraussetzungen lagen 
erst nach über zwei Jahren vor 

3.1.1 Sachverhalt  

Das Ziel, alle Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern bis Ende 2022 auch online anzu-
bieten, genoss hohe politische Priorität. Der Bund hatte im Jahr 2017 die fünfjährige Umset-
zungsfrist gewählt, um Tempo in die Digitalisierung zu bringen.33 Sowohl die vorherige als 
auch die aktuelle Bundesregierung betonten die Digitalisierung der Verwaltung und die Um-
setzung des OZG in ihren Koalitionsverträgen.34, 35 Auch in ihrer neuen Digitalstrategie vom 
August 2022 verankerte die Bundesregierung die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen 
und die Weiterentwicklung des OZG.36  

Das BMI sollte die Umsetzung des OZG steuern und koordinieren. Dafür musste es zunächst 
mit den anderen Ressorts und den Ländern klären, welche Verwaltungsleistungen zu digitali-
sieren und wie diese zu priorisieren sind. Außerdem setzte es ein Programmmanagement 
auf.   

Leistungsklärung  

Das BMI klärte ab Dezember 2017 in einer Workshop-Serie, welche Verwaltungsleistungen 
Bund, Länder und Kommunen digitalisieren sollen. Als Ergebnis legte es im April 2018 einen 
OZG-Umsetzungskatalog vor.37 

 
33  BMI, Meldung vom 15. März 2022. (Link)   
34  Koalitionsvertrag zwischen der Sozialdemokratischen Partei (SPD), Bündnis 90/DIE GRÜNEN und den Freien 

Demokraten (FDP), „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“, 
20. Legislaturperiode, Seite 12. (Link)  

35  Koalitionsvertrag zwischen Christlich Demokratischer Union (CDU), Christlich-Sozialer Union (CSU) und SPD 
„Ein neuer Aufbruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser 
Land“, 19. Legislaturperiode, Seite 45. (Link)  

36  Digitalstrategie der Bundesregierung vom 31. August 2022, „Gemeinsam digitale Werte schöpfen“. (Link)  
37  BMI, OZG-Umsetzungskatalog vom 30. April 2018. (Link) 

https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/OZG/DE/2022/03_fachkongress-itplanungsrat.html
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-zwischen-cdu-csu-und-spd-195906
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/063-digitalstrategie.pdf
https://www.it-planungsrat.de/fileadmin/beschluesse/2018/Beschluss2018-22_TOP2_Anlage_OZGUmsetzungskatalog.pdf
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Leistungspriorisierung  

Die zuständigen Bundes- und Landesministerien begannen im Juni 2018 damit, die Verwal-
tungsleistungen des ersten Themenfelds38 zu priorisieren. Der größte Teil der Verwaltungs-
leistungen war bis zur zweiten Jahreshälfte 2019 priorisiert.39 Die Priorisierung des letzten 
Themenfelds begann im Februar 2020 und wurde im Juli 2020 abgeschlossen. 

Programmmanagement der Digitalisierungsprogramme 

Um die OZG-Umsetzung themenfeldübergreifend zu steuern, beschloss die Bundesregierung 
im November 2018 das vom BMI erarbeitete „OZG-Umsetzungskonzept: Digitalisierung als 
Chance zur Politikgestaltung“ (OZG-Umsetzungskonzept).40 Dieses sah vor, dass das BMI ein 
Programmanagement für das Digitalisierungsprogramm Bund und (gemeinsam mit der 
FITKO) ein Programmmanagement für das Digitalisierungsprogramm Föderal einrichtet.  

Im März 2019 legten das BMI und die FITKO ein Konzept vor, das die Rollen und Aufgaben 
des Programmmanagements erläuterte. Bund und Länder waren sich einig, dass der Erfolg 
der Digitalisierungsprogramme maßgeblich von den übergreifenden Programmanagements 
abhängt. 

Personelle Ausstattung 

Im Mai 2018 richtete das BMI das Referat Digitale Gesellschaft (DG) II 4 ein.41 Dessen Auf-
gabe war es, die Digitalisierungsprogramme Bund und Föderal zu steuern und zu koordinie-
ren. Ab dem Jahr 2019 verfügte das BMI dafür über 19 Planstellen/Stellen. 

Im Juni 2019 gehörten dem Referat sieben Vollzeitäquivalente (VZÄ)42 an. Im November 
2020 forderte der Bundesrechnungshof das BMI auf, für die Umsetzung des OZG die not-
wendigen Personalressourcen durchgehend bereitzustellen.43 Im November 2022 verfügte 
das Referat44 über 12,85 VZÄ.  

 
38  Themenfeld Familie und Kind. 
39 BMI, Berichte für OZG-Leistungen, OZG-Informationsplattform, Stand: 30. November 2022. (Link) 
40  BMI, Konzept „OZG-Umsetzungskonzept: Digitalisierung als Chance zur Politikgestaltung - Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetztes“, Beschluss der Bundesregierung in der Kabinettsitzung vom 16. November 2018. 
(Link) 

41  Die Aufgaben dieses Referates nahmen zuvor andere Organisationseinheiten des BMI, insbesondere das 
Referat O 9, wahr. Bundesrechnungshof, Gz.: VII 3 - 2018 - 0594, Abschließende Mitteilung an das BMI über 
die Prüfung „Digitalisierungsprogramm/Portalverbund, Teil 1 – Digitalisierungsprogramm und Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetz“ vom 22. Januar 2020. (Link)  

42  Das Vollzeitäquivalent ist eine Hilfsgröße bei der Messung von Arbeitszeit. Sie ist definiert als die Anzahl der 
gearbeiteten Stunden, geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines Vollzeit-Erwerbstätigen. 

43  Bundesrechnungshof, Gz.: VII 3 - 2018 - 0594, Abschließende Mitteilung an das BMI über die Prüfung „Digi-
talisierungsprogramm/Portalverbund, Teil 2 – Steuerung im BMI“ vom 5. November 2020. (Link)  

44  Zwischenzeitlich hieß das Referat Digitale Verwaltung (DV) 4 „Digitalisierungsprogramm Bund und Föderal“. 
Seit Januar 2023 liegen die Aufgaben bei den Referaten DV II 3 und DV II 4. 

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/projects?qf=_vArt%5BOZG-Leistung%5D&headline=OZG-Leistun-gen&nav=RegKO_RO&tb=projects&col=%5B%22title%22,%22purposetyptext%22,%22catalogtext5%22,%22readykind-text%22,%22politprio%22,%22beteiligteZustimmung%22,%22it_section%22,%22verweiseCount4u%22%5D
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/moderne-verwaltung/ozg-umsetzungskonzept.pdf;jsessionid=EAACD91B5F866E87CE2426D2D4026CD0.1_cid322?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2020/digitalisierungsprogramm-und-onlinezugangsgesetzes-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2020/digitalisierungsprogramm-portalverbund-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Die Bundesregierung sieht die Umsetzung des OZG als Daueraufgabe an.45 Das BMI plant, die 
Programmstrukturen der Digitalisierungsprogramme Bund und Föderal bis Ende des Jahres 
2023 aufrecht zu erhalten. Eine Planung, wie diese Daueraufgabe organisatorisch verstetigt 
werden soll, legte es bislang weder dem IT-Rat46 noch dem IT-Planungsrat vor. 

Reifegradmodell 

Die ersten Umsetzungsprojekte starteten im Januar 2019.47 Im März 2019 legte das BMI eine 
erste Version des Reifegradmodells (Version 1.0) vor, die es jedoch noch weiterentwickelte. 
Im Oktober 2019 legte es eine überarbeitete Fassung (Version 1.1) vor, die die Konferenz der 
IT-Beauftragten der Ressorts (KoITB, heute CIO-Board) im November 2019 beschloss. Im Ge-
gensatz zur ersten Version sind Verwaltungsleistungen danach erst dann OZG-konform um-
gesetzt, wenn die Bürgerinnen und Bürger auch alle Nachweise digital einreichen können 
(siehe Tz. 1.2). Im Juni 2020 legte es das Reifegradmodell (Version 1.1) dem IT-Planungsrat 
vor, der dieses zur Kenntnis nahm.48  

Start der ersten OZG-Umsetzungsprojekte 

Unabhängig von dem Vorliegen aller organisatorischen Voraussetzungen starteten die Be-
hörden von Bund, Ländern und Kommunen im Januar 2019 ihre ersten Projekte zur Umset-
zung des OZG. 
  

 
45  BMI, Meldung vom 2. September 2022. (Link) 
46  Der IT-Rat ist das Steuerungsgremium für die Verwaltungsdigitalisierung des Bundes. Die Mitglieder des IT-

Rates sind die für Verwaltungsdigitalisierung und Informationstechnik zuständigen beamteten Staatssekre-
tärinnen und Staatssekretäre aller Bundesministerien. 

47  Umsetzung aller Themenfelder, Wellenplanung. Zum Herunterladen bereitgestellt unter „Downloads“ auf 
der OZG-Informationsplattform. (Link)  

48  Beschluss 2020/20 des IT-Planungsrates vom 24. Juni 2020. (Link)   

https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/OZG/DE/2022/09_digitalstrategie.html
https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/docs?t=Dokumente&nav=RegKO_RO&tb=docs
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2020-20
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Abbildung 5 

Wichtige Voraussetzungen für die Umsetzung des OZG erst 
spät geschaffen 
Bund, Länder und Kommunen hatten fünf Jahre Zeit, das OZG umzusetzen. Das BMI 
brauchte über zwei Jahre, um festzulegen, welche Verwaltungsleistungen in welchem Um-
fang und in welcher Reihenfolge digitalisiert werden sollen.  

 

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Beschluss 2018/22 und Beschluss 2020/20 des IT-Planungsrates, BMI49, 
Beschluss 2019/12 der KoITB, OZG-Informationsplattform50.   

3.1.2 Würdigung  

Bund und Länder waren sich einig, dass der Erfolg der OZG-Umsetzung maßgeblich davon 
abhängt, dass diese übergreifend gesteuert und koordiniert wird. Das BMI hat die dafür nöti-
gen fachlichen und organisatorischen Grundlagen jedoch nicht rechtzeitig geschaffen:  

• Es hatte erst nach über zwei Jahren geklärt, welche Verwaltungsleistungen, in welchem 
Umfang und in welcher Reihenfolge digitalisiert werden sollen. Dabei benötigte es allein 
acht Monate (bis April 2018), um die Verwaltungsleistungen des Bundes und der Länder 
zu identifizieren, zu OZG-Leistungen zu bündeln und diese den Themenfeldern zuzuord-
nen. Erst im Anschluss konnten die zuständigen Bundes- und Landesministerien die Ver-
waltungsleistungen innerhalb der Themenfelder priorisieren. Dies dauerte weitere 1,5 
Jahre (bis Dezember 2019). Damit war fast die Hälfte der im OZG festgelegten Frist ver-
braucht, bevor Bund, Länder und Kommunen damit beginnen konnten, darauf basierend 
ihre Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. 

 
49  BMI, Konzept „OZG-Umsetzungskonzept: Digitalisierung als Chance zur Politikgestaltung - Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetztes“, Beschluss der Bundesregierung in der Kabinettsitzung vom 16. November 2018. 
(Link) 

50  BMI, Berichte für OZG-Leistungen, OZG-Informationsplattform, Stand 30. November 2022. (Link) 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/moderne-verwaltung/ozg-umsetzungskonzept.pdf;jsessionid=EAACD91B5F866E87CE2426D2D4026CD0.1_cid322?__blob=publicationFile&v=4
https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/projects?qf=_vArt%5BOZG-Leistung%5D&headline=OZG-Leistun-gen&nav=RegKO_RO&tb=projects&col=%5B%22title%22,%22purposetyptext%22,%22catalogtext5%22,%22readykind-text%22,%22politprio%22,%22beteiligteZustimmung%22,%22it_section%22,%22verweiseCount4u%22%5D
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• Das BMI benötigte über ein Jahr, um die notwendigen Programme für die OZG-Umset-
zung einzurichten (November 2018). Das Referat, das die Digitalisierungsprogramme 
steuert, stattete das BMI nur zögerlich mit Personalressourcen aus. Zwei Jahre nach In-
krafttreten des OZG verfügte es nur über sieben der veranschlagten 19 VZÄ. Obwohl der 
Bundesrechnungshof dies bereits im November 2020 bemängelte, verstärkte das BMI das 
Referat bis Ende des Jahres 2022 (und damit bis zum Ende der Frist für die OZG-Umset-
zung) nicht ausreichend. 

• Das BMI legte das für die OZG-Umsetzung gültige Reifegradmodell erst im Oktober 2019 
und damit über zwei Jahre nach Inkrafttreten des OZG vor. Erst ab diesem Zeitpunkt 
stand fest, wann Verwaltungsleistungen OZG-konform digitalisiert sind. Das BMI hätte die 
Reifegrade festlegen müssen, bevor die Umsetzungsprojekte starteten, damit die beteilig-
ten Akteure wissen, wie sie ihre Verwaltungsleistungen digitalisieren müssen.  

Diese Verzögerungen sind umso erstaunlicher, als die Umsetzung des OZG hohe politische 
Priorität und ein klar definiertes Zeitziel hatte. Das BMI hätte die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche OZG-Umsetzung daher ebenfalls mit entsprechender Priorität schaffen müssen.  

Obwohl der größte Teil der Verwaltungsleistungen noch nicht digitalisiert (siehe Tz. 2 und 
Abbildung 3) und die Umsetzung des OZG eine Daueraufgabe ist, hat das BMI bislang auch 
nicht festgelegt, wie es seine derzeitigen Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben über das 
Jahr 2023 hinaus verstetigen will.  

3.1.3 Empfehlung 

Der Bundesrechnungshof hat dem BMI empfohlen,  

• darauf hinzuwirken, dass Bund und Länder für die weitere Umsetzung des OZG zeitlich 
und inhaltlich realistische Etappenziele formulieren, 

• eine Planung dafür vorzulegen, wie es die Umsetzung künftig übergreifend steuern und 
koordinieren wird und 

• sicherzustellen, dass es für seine Aufgaben bei der weiteren Umsetzung ausreichende 
Personalressourcen bereitstellt.  

3.1.4 Stellungnahme des BMI 

Das BMI hat darauf hingewiesen, dass es die Umsetzung des OZG mit den Bundesressorts 
bzw. den Ländern entlang verschiedener Meilensteine vereinbart habe. Diese Planungen 
seien im Digitalisierungsprogramm Bund bereits aktualisiert worden. Im Digitalisierungspro-
gramm Föderal werde dies aktuell erarbeitet.  

Es habe in seiner Abteilung Digitale Verwaltung (DV) eine neue Unterabteilung eingerichtet, 
verbunden mit einem moderaten Stellenzuwachs. Dadurch habe es seine internen Struktu-
ren zur Koordinierung der Umsetzung des OZG geschärft und gestärkt sowie die Strukturen 
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für die Verwaltungsdigitalisierung verstetigt. Es werde zudem erarbeiten, welche Rolle ihm 
bei der Koordinierung der Verwaltungsdigitalisierung über das Jahr 2023 hinaus zukomme.    

Darüber hinaus wies das BMI darauf hin, dass es nicht allein die fachlichen und organisatori-
schen Grundlagen für die Umsetzung des OZG schaffen könne. Vielmehr seien dafür in erster 
Linie die Länder und die jeweils fachlich zuständigen Bundesressorts verantwortlich, die die 
notwendigen organisatorischen Grundlagen etablieren müssten. Nur in diesem Rahmen 
könne das BMI steuern. Verzögerungen seien vor allem durch Hürden wie beispielsweise 
langwierige Abstimmungen mit den Bundesressorts aufgetreten, nicht weil fachliche Voraus-
setzungen fehlten. Das BMI habe durch das Konjunkturpaket und die Haushaltsmittel für das 
Jahr 2023 versucht hier einzuwirken.  

3.1.5 Abschließende Würdigung und Empfehlung 

Dem Bundesrechnungshof ist bewusst, dass das BMI nicht allein sämtliche organisatorischen 
und fachlichen Grundlagen schaffen konnte. Gerade weil das OZG arbeitsteilig umgesetzt 
wurde, wären jedoch frühzeitig einheitliche Vorgaben erforderlich gewesen. So hätte das 
BMI in seiner Rolle als Koordinator z. B. dafür sorgen müssen, dass ein Reifegradmodell be-
reitgestellt wird, bevor die Umsetzungsprojekte starteten. Nur so hätten die Themenfeldver-
antwortlichen wissen können, welche Funktionen eine Verwaltungsleistung haben muss. 
Dies wäre vor allem vor dem Hintergrund geboten gewesen, dass der Gesetzgeber im OZG 
ein ambitioniertes Zeitziel gesetzt hatte, um der schleppenden Verwaltungsdigitalisierung 
Nachdruck zu verleihen.  

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Empfehlung fest, dass das BMI für die weitere Um-
setzung des OZG eine zeitlich und inhaltlich realistische Planung erstellen sollte. Er nimmt 
zur Kenntnis, dass das BMI mit der Umstrukturierung der Abteilung DV die Strukturen zur 
Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des OZG stärken will. Dabei hat es sicherzustel-
len, dass es für diese Aufgabe ausreichende Personalressourcen bereithält.   

3.2 Bundesportal und Vorgaben für den Portalverbund zu 
spät bereitgestellt 

3.2.1 Sachverhalt  

Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen auch online 
über Verwaltungsportale anzubieten und diese zu einem Portalverbund zu verknüpfen.  

Die Bundesregierung beschloss Anfang des Jahres 2017, das Verwaltungsportal des Bundes 
(Bundesportal) zu entwickeln.  
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Bundesportal  

Das BMI hatte die Aufgabe, diese IT-Maßnahme umzusetzen. Sie hatte u. a. zum Ziel, eine 
zentrale Digitalisierungsplattform für Behörden zu entwickeln und bereitzustellen. Das BMI 
ging zu Beginn davon aus, dass es dieses Ziel bis Ende des Jahres 2019 erreichen werde. 

Mitte des Jahres 2020 stellte das BMI eine erste Ausbaustufe des Bundesportals bereit. Seit-
dem können Bundesbehörden ihre Verwaltungsleistungen dort digitalisieren. Das Bunde-
sportal ist aktuell in einer Basis-Version online zugänglich.51 Das BMI plant, es im Jahr 2023 
Reifegrad-3-fähig und bis Ende 2025 Reifegrad 4-fähig auszubauen.  

Portalverbund Online-Gateway  

Mit dem Portalverbund sollen Nutzerinnen und Nutzer „über alle Verwaltungsportale von 
Bund und Ländern einen barriere- und medienbruchfreien Zugang zu elektronischen Verwal-
tungsleistungen dieser Verwaltungsträger erhalten“.52 Dafür entwickelte das BMI das Portal-
verbund Online-Gateway (PVOG). Ende April 2021 schloss es das Bundesportal an das PVOG 
an.53 Die Verwaltungsportale der meisten Länder folgten sukzessive.54  

Nach dem OZG hat das BMI die erforderlichen Standards für die IT-Sicherheit des Portalver-
bundes in einer Rechtsverordnung festzulegen.55 Am 20. Januar 2022 erließ das BMI dafür 
die IT-Sicherheitsverordnung Portalverbund (ITSiV-PV).56 Diese soll die IT-Sicherheit im Por-
talverbund gewährleisten und regelt dazu, welche Maßnahmen Bund und Länder ergreifen 
müssen, um den Portalverbund aus Bundesportal und Länderportalen vor Cyberangriffen zu 
schützen. 

3.2.2 Würdigung  

Obwohl das Bundesportal die technische Grundlage dafür bildet, dass Bundebehörden ihre 
Verwaltungsleistungen zentral digitalisieren und den Bürgerinnen und Bürgern online ver-
fügbar machen können, stellte es das BMI erst Mitte 2020 bereit. Bundesbehörden, die ihre 
Verwaltungsleistungen im Bundesportal digitalisieren und bereitstellen wollten, hatten in 
der Folge wenig Zeit dafür. Damit nahm das BMI zeitliche Verzögerungen in Kauf.  

Da das BMI die IT-Sicherheitsverordnung für den Portalverbund erst zwölf Monate vor Ab-
lauf der OZG-Frist erließ, wussten die Beteiligten nicht verbindlich, welche Maßnahmen sie 

 
51  BMI, Bundesportal. (Link) 
52  § 3 Absatz 1 OZG.  
53  BMI, Dokument „Portalverbund mit Bundesportal und Nutzerkonten zur Umsetzung des Onlinezugangsge-

setzes“, Seite 6. (Link)   
54  IT-Planungsrat, Jahresbericht 2021. (Link) 
55  § 5 Satz 1 OZG.  
56  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, IT-Sicherheitsverordnung Portalverbund. (Link)   

https://verwaltung.bund.de/portal/DE/Footer/Ueber_verwaltung_bund_de
https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/downloads/Webs/OZG/DE/bmi-info-portalverbund.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.it-planungsrat.de/publikation/detail/jahresbericht-2021/2022
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/Moderner-Staat/Online-Zugangsgesetz/IT-Sicherheitsverordnung_PVV/IT-Sicherheitsverordnung_ITSiV-PVV.html
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ergreifen mussten, um die IT-Sicherheit des Portalverbunds57 zu gewährleisten. Erst ab die-
sem Zeitpunkt konnten Bundes- und Landesbehörden diese Sicherheitsvorgaben umsetzen. 
Zu diesem Zeitpunkt digitalisierten die Länder und Kommunen bereits seit drei Jahren ihre 
Verwaltungsleistungen. Ebenso hatten die Länder bereits begonnen, ihre Verwaltungspor-
tale zu entwickeln oder diese bereits fertiggestellt. Das BMI hätte die Verwaltungsportale 
von Bund und Ländern zudem nicht miteinander verknüpfen sollen, ohne zuvor die Sicher-
heitsanforderungen dafür festzulegen.  

3.2.3 Empfehlung  

Der Bundesrechnungshof hat dem BMI empfohlen, die technischen Lösungen und Regelun-
gen für die Umsetzung des OZG künftig frühzeitig bereitzustellen. Dazu sollte es  

• analysieren, welche technischen Grundlagen es noch schaffen muss, damit Bund, Länder 
und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen darauf basierend digitalisieren können, 

• transparent und realistisch darstellen, welche technischen Voraussetzungen (z. B. Funkti-
onalitäten im Bundesportal) es schaffen wird und bis wann diese zur Verfügung stehen 
werden. 

3.2.4 Stellungnahme des BMI  

Das BMI hat darauf hingewiesen, dass alle Kernanforderungen für die Digitalisierung von 
Verwaltungsleistungen vom Digitalisierungsprogramm Bund kommuniziert worden seien. 
Das Bundesportal sei weitestgehend fristgerecht umgesetzt worden. Derzeit erfülle das Bun-
desportal zwar noch nicht alle Anforderungen, um die Verwaltungsleistungen gemäß den 
Reifegrad 3 online verfügbar zu machen. Die Umsetzung dieser Anforderungen stünde aber 
im Jahr 2023 im Vordergrund.  

Zu den Anforderungen an die IT-Sicherheit des Portalverbunds hat das BMI nicht Stellung ge-
nommen. 

3.2.5 Abschließende Würdigung und Empfehlung  
Die Ausführungen des BMI, das Bundesportal sei weitestgehend fristgerecht umgesetzt wor-
den, sind nicht nachvollziehbar. Erst Mitte 2020, also drei Jahre nach Inkrafttreten des OZG, 
stand die erste Ausbaustufe bereit. Damit wurde dieser wichtige Baustein der OZG-Umset-
zung, der den Bundesbehörden dazu dienen sollte, ihre Verwaltungsleistungen wirtschaftlich 
zu digitalisieren, erst zweieinhalb Jahre vor Fristende bereitgestellt. Zudem erfüllt das Bun-
desportal noch immer nicht alle Anforderungen, um die Verwaltungsleistungen gemäß dem 
Reifegrad 3 online verfügbar zu machen.  

 
57  Einschließlich der mittelbar und unmittelbar angebundenen IT-Komponenten.  
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Da das BMI keine Stellungnahme zu den Anforderungen an die IT-Sicherheit des Portalver-
bunds abgegeben hat, geht der Bundesrechnungshof davon aus, dass es dieser Bewertung 
zustimmt.  

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Empfehlung fest, dass das BMI die technischen Lö-
sungen und Regelungen für die Umsetzung des OZG künftig frühzeitig bereitstellen sollte.  

4 Einsparpotenziale zentraler IT-Lösungen nicht 
ausgeschöpft 

4.1 Digitalisierungsprogramm Bund: Zentrale IT-Lösungen 
fehlen 

4.1.1 Sachverhalt 

Im Jahr 2015 formulierte die Bundesregierung das Ziel, die Komplexität der IT-Landschaft des 
Bundes zu reduzieren.58 Dies wollte sie u. a. erreichen, indem sie für ressortübergreifend 
bündelungsfähige Funktionen (Dienste) zentrale IT-Lösungen bereitstellt. Bis zum Jahr 2025 
sollen in der unmittelbaren Bundesverwaltung für gleiche Dienste maximal zwei IT-Lösungen 
eingesetzt werden. Dafür etablierte die Bundesregierung das Projekt „Dienstekonsolidie-
rung“ im BMI.59 Ein weiteres Ziel des Projekts war, die zentralen IT-Lösungen des Bundes 
aufeinander abzustimmen und Standardschnittstellen zu entwickeln. 

Für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen im Digitalisierungsprogramm Bund waren 
u. a. folgende zentrale IT-Lösungen wichtig, die mit der Dienstekonsolidierung bereits entwi-
ckelt waren:  

• Das Formular-Management-System (FMS) des Bundes, 
• das Content Management-System des Bundes (Government Site Builder, GSB) und  
• die E-Payment-Lösung.60  

Die Bundesregierung wollte die Ziele, Vorgehensweisen und Zeitpläne der Maßnahmen des 
Digitalisierungsprogramms Bund und der bereits eingeleiteten Dienstekonsolidierung 

 
58  Beschluss des Bundeskabinetts am 20. Mai 2015, Grobkonzept zur IT-Konsolidierung Bund. (Link)  
59  Ebenda. 
60  BMI, Konzept „OZG-Umsetzungskonzept: Digitalisierung als Chance zur Politikgestaltung – Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetztes“, Beschluss der Bundesregierung in der Kabinettsitzung vom 16. November 2018. 
(Link) 

https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/cio-bund/steuerung-it-bund/grobkonzept-it-konsolidierung.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/moderne-verwaltung/ozg-umsetzungskonzept.pdf;jsessionid=EAACD91B5F866E87CE2426D2D4026CD0.1_cid322?__blob=publicationFile&v=4
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koordinieren.61 Sie beschloss daher, die genannten IT-Lösungen im Rahmen der Dienstekon-
solidierung für die Umsetzung des OZG zu ertüchtigen.  

Beispiel 3 

Formular-Management-System des Bundes 

Der Bund hatte im Jahr 2016 eine zentrale IT-Lösung entwickelt, mit der Behörden ihre For-
mulare erstellen und verwalten sowie Nutzerinnen und Nutzern online ausfüllbar im Internet 
bereitstellen können. Seit dem Jahr 2016 waren die Behörden der unmittelbaren Bundesver-
waltung verpflichtet, das FMS für die Digitalisierung ihrer Verwaltungsleistungen einzuset-
zen. Im Dezember 2017 plante das BMI im Rahmen der Dienstekonsolidierung, das FMS bis 
Ende des Jahres 2025 für die OZG-Umsetzung zu ertüchtigen.  

Für das Digitalisierungsprogramm Bund richtete das BMI in der Bundesdruckerei eine soge-
nannte Fertigungsstraße ein. Mit dieser unterstützt es Bundesbehörden dabei, ihre Verwal-
tungsleistungen zu digitalisieren. In der Fertigungsstraße überführt die Bundesdruckerei u. a. 
Antragsformulare für Verwaltungsleistungen in Online-Formulare und integriert diese in das 
Bundesportal. Im Jahr 2019 stellte das für die Fertigungsstraße zuständige Referat im BMI 
fest, dass das FMS nicht alle Funktionalitäten bietet, die für die Umsetzung des OZG notwen-
dig sind. Es beschloss daher, in der Fertigungsstraße stattdessen ein anderes FMS zu nutzen.  

Außerdem sollten weitere für die OZG-Umsetzung wichtige IT-Lösungen, die noch nicht Teil 
der Dienstekonsolidierung waren, „anforderungsgerecht durch die Dienstekonsolidierung 
umgesetzt und bereitgestellt werden“. Daher beschloss die Bundesregierung im Januar 2018, 
u. a. die folgenden IT-Lösungen für die Umsetzung des OZG zu entwickeln: 

• IT-Maßnahme „Analyse der PKI62- und QES63-Landschaft“64:  
Ziel war es, Handlungsoptionen und Aufwände für die Bereitstellung von Funktionen  
wie Elektronische Unterschrift von Dokumenten (z. B. von Anträgen), Siegel oder 
Zeitstempel zu evaluieren: Das BMI hatte noch keine Aktivitäten eingeleitet.   

• IT-Maßnahme „Mobile-Apps-Managementdienst“:  
Ziel war es, eine einheitliche Plattform der Bundesverwaltung für 
den Betrieb von mobilen Apps zu entwickeln. Die Maßnahme soll im Juni 2024 beendet 
sein. 

• IT-Maßnahme „Chatbots65“:  
Ziel war es, eine einheitliche Plattform der Bundesverwaltung für Chatbots zu entwickeln. 
Diese sollte u. a. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen dabei unterstützen, 

 
61  Ebenda.  
62  Public Key Infrastructure. 
63  Qualifizierte Elektronische Signatur. 
64  In der IT-Maßnahme wollte das BMI evaluieren, welche IT-Lösungen die Bundesbehörden benötigen, um 

die Echtheit von elektronischen Dokumenten (wie Anträge und Bescheiden) und den Zeitpunkt der Über-
gabe nachzuweisen, wenn diese zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltungen ausgetauscht werden. 

65  Textbasiertes Dialogsystem zur Kommunikation mit einem technischen System. 



 

28 

Anträge bei Bundesbehörden zu stellen. Ein erster Pilot dafür sollte bis Ende des Jahres 
2022 fertig sein. 

Im Dezember 2019 informierte das BMI die Ressorts, dass es im Projekt Dienstekonsolidie-
rung wegen mangelnder Ressourcen voraussichtlich bis zum Jahr 2025 keine weiteren zent-
ralen IT-Lösungen entwickeln werde.66 Dies betraf auch die Anforderungen und Bedarfe für 
die OZG-Umsetzung. 

4.1.2 Würdigung 

Das BMI hat den Beschluss der Bundesregierung, die Ziele, Vorgehensweisen und Zeitpläne 
der Maßnahmen des Digitalisierungsprogramms Bund und der Dienstekonsolidierung zu ko-
ordinieren, unzureichend umgesetzt.  

Insbesondere hat es versäumt, die Dienstekonsolidierung auf die zeitlichen Ziele des Digitali-
sierungsprogramms Bund auszurichten, indem es  

• nicht darauf hinwirkte, dass die Dienstekonsolidierung IT-Lösungen für die OZG-Umset-
zung entwickelt oder bereits vorhandene entsprechend den Anforderungen des OZG zeit-
gerecht ertüchtigt. Die Bundesbehörden hätten diese benötigt, um ihre Verwaltungsleis-
tungen zu digitalisieren (z. B. „Chatbots“ oder „Mobile-Apps-Management“). Das Beispiel 
3 zeigt, dass das BMI selbst die wesentlichsten IT-Lösungen wie das FMS des Bundes nicht 
rechtzeitig ertüchtigte. In der Folge konnte es das FMS nicht in der Fertigungsstraße ein-
setzen.  

• seit dem Jahr 2020 aktuelle Bedarfe und Anforderungen der Bundesbehörden an neuen 
IT-Lösungen für die OZG-Umsetzung weitgehend unberücksichtigt ließ. 

Wenn keine zentralen IT-Lösungen bereitstehen, müssen Bundesbehörden, zumindest für 
eine Übergangszeit, eigene IT-Lösungen entwickeln, um das OZG umzusetzen. Solche Dop-
pel- und Mehrfachentwicklungen sind unwirtschaftlich und laufen dem Ziel zuwider, die 
Komplexität der IT-Landschaft des Bundes zu reduzieren. Dieser „Wildwuchs“ muss nach-
träglich wieder konsolidiert werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die eigenen IT-Lösun-
gen der Bundesbehörden nicht mit den zentralen IT-Lösungen interoperabel sind. Die 
Schnittstellen zu weiteren IT-Lösungen des Bundes, wie zur E-Akte Bund, müssten so mehr-
fach entwickelt werden.  

4.1.3 Empfehlung 

Der Bundesrechnungshof hat dem BMI empfohlen, die Ziele des Digitalisierungsprogramms 
Bund und das Ziel, zentrale IT-Lösungen in der Bundesverwaltung bereitzustellen, 

 
66  Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundesta-

ges, IT-Konsolidierung des Bundes; hier: Zielerreichung, Gz.: VII 3 - 0001222 vom 11. April 2022. (Link) 

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2015/it-konsolidierung-bund-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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konsequenter aufeinander auszurichten. Um weiteren Doppel- und Mehrfachentwicklungen 
entgegenzuwirken, sollte es zeitnah 

• ermitteln, welche zentralen IT-Lösungen die Bundesbehörden benötigen, um das OZG 
umzusetzen und bis wann diese zur Verfügung stehen müssen und 

• die Planungen für zentrale IT-Lösungen des Bundes an die ermittelten OZG-Bedarfe der 
Bundesbehörden anpassen.  

4.1.4 Stellungnahme des BMI 

Das BMI folgt der Bewertung, es hätte die Dienstekonsolidierung konsequenter auf die zeitli-
chen Ziele des Digitalisierungsprogramms Bund ausrichten müssen. Es weist auf Folgendes 
hin:  

• Die Fertigungsstraße habe grundsätzlich eine „enorme Konsolidierungswirkung“, da Ent-
wicklung und Betrieb aus einer Hand erfolgten. Auch Schnittstellen zwischen der IT-Lö-
sung für das Formularmanagement in der Fertigungsstraße und den anderen IT-Lösungen 
des Bundes müssten nicht mehrfach entwickelt, ausgerollt und gepflegt werden. 

• Die in der Fertigungsstraße eingesetzte IT-Lösung für das Formularmanagement habe es 
zwischenzeitlich in die „Zwei-Produkt-Strategie“ der Dienstekonsolidierung aufgenom-
men. Diese sei somit nun architekturkonform. 

• Chatbots würden in der Bundesverwaltung beim Zoll und für Corona-Maßnahmen erfolg-
reich eingesetzt. 

• Die Komponente ePayBL werde von vielen Kunden des Informationstechnikzentrums 
Bund für die OZG-Umsetzung genutzt. 

4.1.5 Abschließende Würdigung und Empfehlung 

Der Bundesrechnungshof hat die Konsolidierungswirkung der Fertigungsstraße nicht bestrit-
ten und erkennt an, dass einzelne zentrale IT-Lösungen u. a. dort bereits eingesetzt werden.  

Er begrüßt, dass die in der Fertigungsstraße eingesetzte IT-Lösung für das Formularmanage-
ment im Nachhinein in die „Zwei-Produkt-Strategie“ aufgenommen wurde und nun architek-
turkonform ist. Das BMI hätte die Planungen zur Ertüchtigung des Formularmanagements 
jedoch frühzeitig auf die Umsetzung des OZG abstimmen müssen.  

Darüber hinaus digitalisieren die Bundesbehörden die meisten ihrer Verwaltungsleistungen 
außerhalb der Fertigungsstraße.67 Dafür benötigen sie die zentralen IT-Lösungen des Bun-
des, z. B. für die elektronische Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. Da das BMI 

 
67  1 165 von 2 012 digitalisierbaren Verwaltungsleistungen digitalisieren die Bundesbehörden außerhalb der 

Fertigungsstraße. 
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nicht darauf hinwirkte, dass diese zeitgerecht bereitgestellt wurden, kam es zu den beschrie-
benen Doppel- und Mehrfachentwicklungen. Auch Schnittstellen zu anderen IT-Lösungen 
des Bundes, wie eAkte Bund, müssen daher mehrfach entwickelt werden. 

Bezüglich der IT-Maßnahme „Chatbot“ kritisiert der Bundesrechnungshof, dass ein erster Pi-
lot für einen zentralen Chatbot-Dienst erst nach Ablauf der Frist für die OZG-Umsetzung be-
reitstehen sollte, obwohl ein solcher für die nutzerfreundliche Antragstellung wichtig gewe-
sen wäre. Dass Bundesbehörden zwischenzeitlich dezentrale IT-Lösungen für Chatbots 
einsetzen, war zu erwarten und ist ein Beispiel für den befürchteten „Wildwuchs“.  

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Forderung fest, dass das BMI die Ziele des Digitalisie-
rungsprogramms Bund und das Ziel, zentrale IT-Lösungen in der Bundesverwaltung bereitzu-
stellen, konsequenter aufeinander auszurichten hat. 

4.2 Digitalisierungsprogramm Föderal: Potenziale zentraler 
IT-Lösungen unzureichend erschlossen 

4.2.1 Sachverhalt 

Im Digitalisierungsprogramm Föderal sahen Bund und Länder in der Wiederverwendung 
zentraler IT-Lösungen den Vorteil, unterschiedliche Lösungen mit denselben Funktionen zu 
vermeiden. Dadurch würden unnötige Redundanzen vermieden und der Aufwand für die 
Entwicklung, die Wartung und den Betrieb reduziert.68 Je nach Art der zentralen IT-Lösung 
birgt deren Wiederverwendung unterschiedlich hohe Potenziale:  

• Niedriges Wiederverwendungspotenzial: Zentrale Entwicklung und Betrieb einer IT-Lö-
sung, die Länder und Kommunen für eine Fachaufgabe nutzen (Einer-für-Alle (EfA)-Lösun-
gen). 

• Mittleres Wiederverwendungspotenzial: Zentrale IT-Lösungen für bündelungsfähige 
Funktionen wie Nutzerkonten, Bezahldienste oder Dienste für die elektronische Unter-
schrift oder für elektronische Siegel (Basisdienste69). IT-Lösungen für Basisdienste wie 
z. B. der Formularserver-Dienst können in unterschiedliche Online-Verwaltungsleistungen 
integriert werden. 

• Höchstes Wiederverwendungspotenzial: IT-Lösungen für die Entwicklung und den Be-
trieb von Anwendungen wie beispielweise eine cloudbasierte Infrastruktur oder für den 
Austausch von Daten (Infrastrukturdienste). 

 
68  IT-Planungsrat, Föderale Architekturrichtlinien, Beschluss Nummer 2021/37 vom 29. Oktober 2021. (Link)  
69  Begriff angelehnt an die Interpretation im Poster „Föderale IT-Landschaft“, Beschluss Nummer 2021/37 des 

IT-Planungsrates vom 29. Oktober 2021. (Link)  

https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2021-37
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2021-37
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EfA-Lösungen 

Im Digitalisierungsprogramm Föderal wurden EfA-Lösungen insbesondere für Verwaltungs-
leistungen entwickelt, die auf einem Bundesgesetz basieren (Typ 2 und Typ 3). Länder und 
Kommunen erbringen hier jeweils gleiche Verwaltungsleistungen.  

Das BMI finanzierte die Digitalisierung von 2 460 der insgesamt 4 320 föderalen Verwal-
tungsleistungen aus Mitteln des Corona-Konjunkturpaketes.70 Bund und Länder vereinbar-
ten, mit den Konjunkturmitteln EfA-Lösungen zu entwickeln.71 

Beispiel 4  

Bundesausbildungsförderungsgesetz  

Studentinnen und Studenten können die Förderung ihres Studiums nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) beantragen. Alle Organisationseinheiten in Ländern und 
Kommunen, die Anträge entgegennehmen und bearbeiten, erbringen die gleiche Verwal-
tungsleistung.  

Der Bund hat im Digitalisierungsprogramm Föderal darauf hingewirkt, dass eine EfA-Lösung 
für die Verwaltungsleistung BAföG entwickelt und zentral betrieben wird. Diese können Län-
der und Kommunen nutzen.  

Basisdienste 

Bund und Länder beschlossen, u. a. folgende Basisdienste zu entwickeln: 

• Nutzerkonto Bund: Zentrale IT-Lösung zur Nutzerverwaltung (einschließlich Identifizie-
rungsfunktionen unterschiedlicher Vertrauensniveaus sowie Postfachfunktionen, um z. B. 
Bescheide sicher an Bürgerinnen und Bürger zu übersenden). Die Entwicklung der Post-
fachfunktion begann im Jahr 2022.  

• Basiskomponente Nachweisabruf (BKN): Zentrale IT-Lösung zum Abruf von Nachweisen 
aus unterschiedlichen Quellen (wie Registern). Beginn der Entwicklung im Jahr 2022. 

• Standardschnittelle für einen Online-Bezahldienst (E-Payment Standardschnittstelle). Be-
ginn der Entwicklung im Jahr 2021. 

• Zentrales Bürgerpostfach: Beginn der Entwicklung im Jahr 2022. 
• Datenschutzcockpit: Diese IT-Lösung soll den Nutzerinnen und Nutzern darstellen, welche 

Daten anlässlich ihres Antrags zwischen den Stellen in Bund und Ländern ausgetauscht 
werden. Beginn der Entwicklung im Jahr 2022.  

 
70  BMI, OZG-Umsetzungskatalog, Stand 16. Dezember 2022, OZG-Informationsplattform. (Link) 
71 Verwaltungsabkommen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zwischen Bund und Ländern, unter-

zeichnet am 29. Januar 2021. (Link) 

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/docs?t=Dokumente&nav=RegKO_RO&tb=docs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE1fmfjuD9AhWOSPEDHV9KBvQQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.onlinezugangsgesetz.de%2FSharedDocs%2Fdownloads%2FWebs%2FOZG%2FDE%2Fdachabkommen-vorabversion.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&usg=AOvVaw10CukyM9-NhzCD7tsZEqSF
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• Kartendienst (Geodigitalisierungskomponente): Beginn der Entwicklung im Jahr 2022. 

Beispiel 5 

Nutzerkonto Bund 

Im September 2022 erklärten das BMI und einige Länder die Absicht, künftig nur noch das 
Nutzerkonto Bund verwenden zu wollen. Die Nutzerkonten, die Bund und Länder nach In-
krafttreten des OZG entwickelt hätten, könne man nun konsolidieren. Drei Länder beabsich-
tigten, das Nutzerkonto Bund zu nutzen. Weitere hätten Interesse gezeigt. Die Länder wür-
den ihre seit Beginn des OZG entwickelten Nutzerkonten nun sukzessive aufgeben.72 Der 
aktuelle Entwurf zur Novellierung des OZG (OZGÄndG) sieht vor, dass Bund, Länder und 
Kommunen das Nutzerkonto in ihre Online-Verwaltungsleistungen einbinden müssen. 

Infrastrukturdienste 

Für die Entwicklung von Anwendungen stellte der Bund ab dem Jahr 2023 die IT-Lösung 
„Modul-F“ bereit, die Bund, Länder und Kommunen nutzen können, um ihre internen Ver-
waltungsprozesse einfacher selbst zu digitalisieren.73   

Bund und Länder beabsichtigen derzeit nicht, gemeinsame Infrastrukturdienste für den Be-
trieb von Anwendungen zu entwickeln. Sie beschlossen stattdessen, einheitliche Standards 
für Cloud-Lösungen festzulegen und umzusetzen.74 Damit wollen sie u. a. bestehende Be-
triebsplattformen von Bund und Ländern interoperabel gestalten. Dafür richtet das BMI ak-
tuell eine Koordinierungsstelle ein.75  

Für den Austausch von Daten entwickelten bzw. entwickeln Bund und Länder im Digitalisie-
rungsprogramm Föderal u. a. folgende IT-Lösungen: 

• PVOG: IT-Lösung, um die Verwaltungsportale von Bund und Ländern miteinander zu ver-
knüpfen.  

• Föderiertes Identitätsmanagement interoperabler Nutzerkonten (FINK): IT-Lösung, um die 
Nutzerkonten von Bund und Ländern miteinander zu verbinden. Zudem sollen damit in 
Nutzerkonten integrierte Funktionen (wie Postfächer, elektronische Identifizierung und 
elektronische Unterschrift) interoperabel werden.  

• FIT-Connect: Schnittstelle, um dezentrale IT-Lösungen zur Antragsbearbeitung an EfA-Lö-
sungen anzubinden. 

 
72  BMI, Kurzmeldung „Erste Bundesländer steigen auf BundID“ um. (Link)  
73  BMI, Föderale IT-Architektur, Modul-F. (Link)  
74  IT-Planungsrat, Deutsche Verwaltungscloudstrategie, Beschluss Nummer 2021/46 vom 29. Oktober 2021. 

(Link) 
75  IT-Planungsrat, Deutsche Verwaltungscloudstrategie – Koordinierungsstelle, Beschluss Nummer 2022/35 

vom 10. November 2022. (Link) 

https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/OZG/DE/2022/09_bundid.html
https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/themen/foederale-architektur/modul-f/modul-f-node.html
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2021-46
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2022-35
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4.2.2 Würdigung  

Der Bundesrechnungshof hält es für unzureichend, dass Bund und Länder bislang vorrangig 
kooperierten, um IT-Lösungen zu entwickeln, die ihre IT-Landschaften miteinander verknüp-
fen, anstatt gemeinsame IT-Lösungen zu entwickeln. So hat das BMI versäumt, im Digitalisie-
rungsprogramm Föderal höchstmögliche Wiederverwendungspotenziale konsequent zu er-
schließen: 

• Bei den Infrastrukturdiensten, die das höchste Potenzial aufweisen, hat es bisher weder 
für die Entwicklung noch für den Betrieb von Anwendungen IT-Lösungen erstellt. So sind 
bspw. Cloud-Dienste (Infrastructure-as-a-Service76) derzeit noch weit von einer Realisie-
rung entfernt. Stattdessen haben Bund und Länder vorrangig IT-Lösungen zum Austausch 
von Daten entwickelt (wie PVOG, FINK, FIT-Connect). Diese verknüpfen die bestehenden 
IT-Landschaften von Bund und Ländern, bergen aber keine Wiederverwendungspotenzi-
ale. 

• Für Basisdienste, die immerhin noch ein mittleres Wiederverwendungspotenzial aufwei-
sen, sind erste zentrale IT-Lösungen auch fünf Jahre nach Beginn der föderalen OZG-Um-
setzung noch nicht fertiggestellt oder unausgereift. Das Beispiel 5 zeigt, dass Länder und 
Kommunen unterschiedliche Lösungen mit denselben Funktionen (hier Nutzerverwal-
tung) erarbeitet haben. Dadurch sind unnötige Redundanzen entstanden. Diese haben 
den Aufwand und die Kosten für die Entwicklung, die Wartung und den Betrieb verviel-
facht. 

• EfA-Lösungen, die ein niedriges Wiederverwendungspotenzial aufweisen, haben Bund 
und Länder zwar entwickelt. Das Beispiel 4 zeigt, wie EfA-Lösungen dazu beitragen kön-
nen, den Aufwand und die Kosten für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen zu re-
duzieren. Da auch EfA-Lösungen oft gleiche Funktionen (wie Formularmanagementfunkti-
onen) bereitstellen, hätte das BMI darauf hinwirken müssen, dass dafür Basisdienste 
entwickelt und eingesetzt werden. 

Im Ergebnis haben die Länder oder Kommunen weiterhin IT-Lösungen mit den gleichen wie-
derkehrenden Funktionen entwickelt und betrieben. Diese Vorgehensweise ist unwirtschaft-
lich (siehe Beispiel 5). Die gemeinsame Entwicklung zentraler Basisdienste für die Antrags-
stellung, wie einer zentralen IT-Lösung für das Formularmanagement, hätte erhebliche 
Ressourcen einsparen können. 

4.2.3 Empfehlung 

Der Bundesrechnungshof hat das BMI aufgefordert, die Bundesmittel bei der föderalen OZG-
Umsetzung dafür einzusetzen, höchstmögliche Wiederverwendungspotenziale zu erschlie-
ßen. Dafür hat es (ggf. gemeinsam mit der FITKO)  

 
76  Cloud-Dienste für Infrastruktur, auch Infrastructure-as-a-Service: Bedarfsbezogene Bereitstellung von IT-

Ressourcen - wie Speicherplatz, Rechenleistung oder Kapazitäten auf standortfernen Servern. 
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• zeitnah zu untersuchen, welche Infrastruktur- und Basisdienste für die OZG-Umsetzung 
föderal eingesetzt werden könnten. Dabei sollte es  

• deren Wiederverwendungspotenziale ermitteln,  
• ausweisen, welche Dienste für welchen Reifegrad eingesetzt werden können und 
• darstellen, inwieweit diese Dienste zu einer sicheren Umsetzung des OZG beitragen 

können.  

• die Entwicklung der auf dieser Grundlage priorisierten Dienste umgehend einzuleiten. 

4.2.4 Stellungnahme des BMI 

Das BMI hat darauf hingewiesen, dass die Wiederverwendung zentraler IT-Lösungen eine 
der Zielsetzungen des Digitalisierungsprogramms Föderal gewesen sei.  

• EfA-Lösungen (niedriges Wiederverwendungspotenzial): Die arbeitsteilige Entwicklung 
von Online-Services habe dem Ziel gedient, dass nicht 16 Länder gleichzeitig dieselben 
Online-Services parallel entwickeln. In den Einzelvereinbarungen zu EfA-Projekten sowie 
den EfA-Mindestanforderungen habe der Bund zudem eine Nachnutzungspflicht für be-
stimmte zentrale Basisdienste (wie Nutzerkonto Bund, heute BundID) eingefordert.  

• Basisdienste (mittleres Wiederverwendungspotenzial): Das BMI teilt die Auffassung des 
Bundesrechnungshofes, dass erhebliche Einsparpotentiale zu erzielen sind, wenn zentrale 
Basisdienste für die Antragsstellung eingesetzt werden. Das Nutzerkonto Bund sei ein Bei-
spiel für einen zentralen Basisdienst, der auch nachgenutzt werde. Die zunächst gewählte 
Alternative, die Nutzerkonten miteinander zu verknüpfen, habe nur über langwierige Ab-
stimmungen zum Erfolg geführt. U. a. aufgrund der gesetzlichen Frist zur Umsetzung des 
OZG habe das BMI davon abgesehen, zentrale Basisdienste zu entwickeln und stattdessen 
die Entwicklung dezentraler IT-Lösungen unterstützt.  

• Infrastrukturdienste (höchstes Wiederverwendungspotenzial): Hierzu hat das BMI auf 
das Projekt Deutsche Verwaltungscloud-Strategie verwiesen, das es mit Hochdruck voran-
treibe. Mangels einheitlicher Infrastruktur setze es dabei auf bestehende, dezentrale IT-
Lösungen und schütze damit die Investitionen der Länder. Dies entspreche auch dem ar-
beitsteiligen Vorgehen bei der OZG-Umsetzung. 

Das BMI hat zugesagt, die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes umzusetzen und seine 
Aktivitäten auf höchstmögliche Wiederverwendungspotenziale zu fokussieren. Es strebe an, 
gemeinsam mit der FITKO Vorgaben für eine zentrale IT-Rahmenarchitektur zu erarbeiten. 
Ziel sei, im Digitalisierungsprogramm Föderal Infrastruktur- und Basiskomponenten einheit-
lich zur Verfügung zu stellen und sich somit auf höchste Wiederverwendungspotenziale zu 
konzentrieren. 
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4.2.5 Abschließende Würdigung und Empfehlung 

Der Bundesrechnungshof begrüßt, dass das BMI darauf hinwirken will, Bundesmittel für 
zentrale IT-Lösungen mit möglichst hohem Wiederverwendungspotenzial einzusetzen.  

5 Föderale Digital- und IT-Strategien fehlen  

5.1 Sachverhalt 

Die Kooperationsgruppe Strategie des IT-Planungsrates schlug im Jahr 2019 vor, einen föde-
ralen Prozess zu etablieren, um 

• eine Digitalstrategie für die Verwaltungen Deutschlands (föderale Digitalstrategie) und  
• ein Gesamtbild für die föderale IT-Landschaft (föderale IT-Strategie) zu erarbeiten.77, 78,  

79, 80 
Mit einer föderalen Digitalstrategie können fachliche, organisatorische und technische Ziele 
für eine erfolgreiche Digitale Transformation der Öffentlichen Verwaltung festgelegt wer-
den. Dabei sind auch gesetzliche Vorgaben, wie das OZG, zu berücksichtigen. Eine föderale 
IT-Strategie beschreibt, wie die IT von Bund, Ländern und Kommunen aufgestellt sein muss, 
um zum Beispiel die föderalen digitalpolitischen Ziele zu erreichen. Sie wäre also u. a. Grund-
lage für die Planung der föderalen IT-Architektur. 

Der IT-Planungsrat, in dem Bund und Länder ihre Zusammenarbeit bei Fragen der Informati-
onstechnik koordinieren, beauftragte im Juni 2020 die FITKO, eine Projektplanung für den 
föderalen Strategieprozess zu erarbeiten.81  

Im Oktober 2021 setzte sich das BMI dafür ein, die Strategien später zu erarbeiten, da es 
über keine ausreichenden Personalressourcen verfüge.82 Bislang hat der IT-Planungsrat we-
der eine föderale Digitalstrategie noch eine föderale IT-Strategie beschlossen.  

Für die Umsetzung des OZG stellte das BMI umfangreiche Leitfäden bereit. Diese enthielten 
keine Empfehlung, dass die Länder und Kommunen in ihren Digital- und IT-Strategien 

 
77  IT-Planungsrat, Beschluss Nummer 37/2019 vom 27. Juni 2019. (Link)  
78  IT-Planungsrat, Föderale IT-Kooperation (FITKO) Projektphase 5 „Fortschreibung Soll-Konzeption und Um-

setzungsvorbereitung“, Version 1.0, 6. März 2018. (Link)  
79  IT-Planungsrat, Koordinierungsgruppe Strategie, Evaluationsbericht Nationale E-Government-Strategie 

(NEGS), Stand April 2019. (Link) 
80  Ebenda.  
81  IT-Planungsrat, Beschluss Nummer 202/36 vom 24. Juni 2020. (Link)  
82  Bundesrechnungshof, Abschließende Mitteilung an die FITKO über die Prüfung „Aufgaben und Strukturen 

der FITKO“ vom 27. April 2022. (Link) 

https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2019-37
https://www.it-planungsrat.de/fileadmin/beschluesse/2018/Beschluss2018-04_02_II_FITKO_Ergebnisbericht_PhaseV.pdf
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2019-37
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2020-36
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2022/aufgaben-und-strukturen-der-fitko-volltext.html
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festlegen sollten, inwieweit sie für die Umsetzung des OZG vorrangig EfA-Lösungen oder 
zentrale Basis- und Infrastrukturdienste (siehe Tz. 4.2) nutzen wollen.83  

Der Bundesrechnungshof hat die Digitalstrategien der Länder untersucht und dabei festge-
stellt, dass diese unterschiedlichen Vorgaben zum einen für die länder- und verwaltungsebe-
nenübergreifende Zusammenarbeit und zum anderen zur Nutzung zentraler IT-Lösungen 
enthalten: 

• Acht Länder bekundeten in ihren Digitalstrategien grundsätzlich den Willen, über Länder- 
und Verwaltungsebenen übergreifend zusammenzuarbeiten.84  

• Drei Länder wollten bevorzugt zentrale EfA-Lösungen für die Digitalisierung ihrer Verwal-
tungsleistungen einsetzen.  

• Zwei Länder wollten künftig einzelne EfA-Lösungen einsetzen.  
• Ein weiteres Land plante, die Voraussetzungen zu schaffen, um zentrale IT-Lösungen ggf. 

nutzen zu können.  
• Ein anderes wies darauf hin, dass es EfA-Lösungen einsetzen könnte, um seine digitale 

Souveränität85 zu stärken.  
• Neun Länder trafen keine Aussagen, inwieweit sie zentrale länderübergreifende IT-Lösun-

gen für die Umsetzung des OZG oder der Digitalisierung ihrer Verwaltung nutzen werden.  

5.2 Würdigung 

Der Bundesrechnungshof kann nicht nachvollziehen, dass das BMI den Prozess zur Entwick-
lung einer föderalen Digital- und IT-Strategie zurückgestellt hat, statt diesen voranzutreiben.  

Föderale Digitalstrategie 

Obwohl der Bund im Digitalisierungsprogramm Föderal die Entwicklung von EfA-Lösungen 
und zentralen Basis- und Infrastrukturdiensten finanziert, hat das BMI nicht darauf hinge-
wirkt, dass Bund und Länder in einer föderalen Digitalisierungsstrategie festlegen, inwieweit 
diese für die OZG-Umsetzung zu nutzen sind. Damit fehlten Bund und Ländern gemeinsame 
fachliche und technische Ziele für eine erfolgreiche digitale Transformation der öffentlichen 
Verwaltung. Es blieb offen, wie sie dabei ebenen- und länderübergreifend zusammenwirken 

 
83  BMI, OZG-Leitfaden. (Link) 
84  Brandenburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen sowie mit Einschränkungen Rheinland-Pfalz, 

Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 
85  Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik: „Digitale Souveränität“ beschreibt „die Fähig-

keiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt selbstständig, 
selbstbestimmt und sicher ausüben zu können“. Ziel der Öffentlichen Verwaltung ist, deren Informations-
technik unabhängiger von einzelnen Anbietern und Produkten zu machen und ihre Resilienz durch die Aus-
tauschbarkeit von Komponenten zu erhöhen. (Link)  

https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/OZG-Leitfaden
https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/digitale-souveraenitaet/digitale-souveraenitaet-node.html
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wollen. Zudem fehlten gemeinsame Vorgaben, die darauf abzielen, das OZG wirtschaftlich 
und sicher umzusetzen (siehe Tz. 4.2).  

Darüber hinaus hat das BMI versäumt, in seinen OZG-Leitfäden den Ländern und Kommunen 
zu empfehlen, bei ihren Digitalisierungsaktivitäten vorrangig auf zentrale IT-Dienste des Bun-
des oder EfA-Lösungen zu setzen. Dies könnte dazu beigetragen haben, dass die Länder in 
ihren Digitalstrategien ganz unterschiedliche Vorgehensweisen zur Nutzung zentraler IT-Lö-
sungen, EfA-Lösungen und zur länderübergreifenden Zusammenarbeit formulierten.   

Föderale IT-Strategie 

Ohne föderale IT-Strategie fehlen Bund und Ländern gemeinsame Ziele und Rahmenbedin-
gungen für ihre IT. Damit gibt es auch keine Grundlage für eine Planung der föderalen IT-Ar-
chitektur.  

Für die Umsetzung des OZG haben Bund und Länder versäumt festzulegen, welche Basis-
dienste (wie das Nutzerkonto Bund (siehe Beispiel 5) oder den Formularmanagementdienst) 
sie gemeinsam entwickeln werden. Da keine föderale IT-Strategie vorlag, entwickelten die 
Länder eigene IT-Lösungen dafür anstatt sich darauf zu fokussieren, ihre Bedarfe zu formu-
lieren sowie ihre Anforderungen abzustimmen. So kam es zu unwirtschaftlichen Doppel- und 
Mehrfachentwicklungen. Synergiepotenziale blieben ungenutzt. 

5.3 Empfehlung 

Der Bundesrechnungshof hat dem BMI empfohlen, darauf hinzuwirken, dass der gestoppte 
föderale Strategieprozess umgehend wieder aufgenommen wird und diesen voranzutreiben. 
Dazu sollte es 

• darauf hinarbeiten, dass Bund und Länder in einer föderalen Digitalstrategie gemein-
same fachliche, organisatorische und technische Ziele erarbeiten, die widerspiegeln, wie 
sie die Digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung wirtschaftlich und sicher ge-
stalten wollen, 

• darauf hinarbeiten, dass Bund und Länder in einer föderalen IT-Strategie ihre Ziele für die 
IT der öffentlichen Verwaltung sowie für die gemeinsame föderale IT festlegen und 

• in seinen Leitfäden zur OZG-Umsetzung aufnehmen, dass alle Gebietskörperschaften in 
ihren Digitalstrategien mindestens klarstellen, inwieweit sie mit anderen Gebietskörper-
schaften zusammenarbeiten und dafür zentrale IT-Lösungen (wie EfA-Lösungen) nutzen 
wollen.  
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5.4 Stellungnahme des BMI 

Das BMI hat zunächst darauf hingewiesen, dass der IT-Planungsrat für eine föderale Digitali-
sierungs- und IT-Strategie zuständig sei. 

Weiterhin hat es betont, dass der mit der OZG-Umsetzung angestoßene Digitalisierungspro-
zess das bisher größte Modernisierungsprojekt der öffentlichen Verwaltung seit Bestehen 
der Bundesrepublik Deutschland sei. Komplexe föderale Strukturen, unterschiedliche Digita-
lisierungsstände und die Heterogenität der IT-Landschaft forderten bisher Bund, Länder und 
Kommunen gleichermaßen bei der OZG-Umsetzung.  

Das BMI hat im Übrigen auf diverse Aktivitäten verwiesen, die es im Digitalisierungspro-
gramm Föderal eingeleitet habe, um den Einsatz von EfA-Lösungen voranzubringen: So habe 
es einen OZG-Leitfaden erstellt, das EfA-Prinzip gestärkt, OZG-Service-Standards und IT-Si-
cherheitsstandards erarbeitet, ein Wirkungscontrolling etabliert etc. Bund und Länder hät-
ten ein gemeinsames, arbeitsteiliges Vorgehen zur Erreichung der OZG-Ziele vereinbart.  

Darüber hinaus hat das BMI deutlich gemacht, dass die Verwaltungsdigitalisierung ein konti-
nuierlicher Prozess sei. Das OZG habe den initialen Impuls für diesen Prozess gegeben. In 
den kommenden Jahren gelte es, die durch das OZG nun vorhandenen digitalen Verwal-
tungsleistungen sowie neu geschaffenen Strukturen weiterzuentwickeln und kontinuierlich 
aktuelle technische Innovationen einfließen zu lassen. Um den Prozess intensiv voranzutrei-
ben, habe das BMI zum 1. Januar 2023 ein Referat „Rahmenarchitektur, Standardisierung für 
Plattformsysteme und für Digitale Services“ eingerichtet. Ziel sei es, verbindliche Standards 
und Schnittstellen für Verwaltungsleistungen zu etablieren, um eine hohe Interoperabilität 
sicherzustellen sowie eine effiziente IT-Organisation zu gewährleisten. 

5.5 Abschließende Würdigung und Empfehlung 

Der Bundesrechnungshof erkennt die umfangreichen Aktivitäten des BMI im Digitalisierungs-
programm Föderal an, den Einsatz von EfA-Lösungen in den Ländern zu unterstützen. Er 
hatte aber kritisiert, dass das BMI darauf hingewirkt hat, den Prozess zur Erstellung einer fö-
deralen Digital- und IT-Strategie zu verschieben. Dazu hat es nicht Stellung genommen. Der 
Bundesrechnungshof begrüßt zwar, dass das BMI zwischenzeitlich ein Referat eingerichtet 
hat, das u. a. für die föderale IT-Rahmenarchitektur zuständig ist. Ohne föderale IT-Strategie 
fehlen aber weiterhin die Ziele und Rahmenbedingungen für diese Aufgabe.  

Der Bundesrechnungshof hält daher an seiner Empfehlung fest, dass das BMI darauf hinwir-
ken sollte, den gestoppten föderalen Strategieprozess umgehend wieder aufzunehmen. 

Essers Mijatovic 

Beglaubigt: Hupertz, Tarifbeschäftigte 

Wegen elektronischer Bearbeitung ohne Unterschrift und Dienstsiegelabdruck. 
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